
 

 

Satzung des Harvard Club Hamburg e.V. 

 
(Stand: Änderungsvorschläge 9. Oktober 2024) 

 
§ 1 

Name, Sitz, Vereinsjahr 

 
1.1 Der Verein führt den Namen "Harvard Club Hamburg". Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 

Eintragung lautet der Name "Harvard Club Hamburg e.V." 

Der Verein setzt die Tradition des 1984 gegründeten Har-

vard Club Hamburg fort. 

 

1.2 Der Sitz des Vereins ist Hamburg. 

 

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr 

2011 ist ein Rumpfgeschäftsjahr und läuft vom Tag der Ein-

tragung in das Vereinsregister bis zum 31. Dezember 2011. 

 
§ 2 

Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 
2.1 Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und 

Bildung, der Völkerverständigung sowie der Wissenschaft 

und Forschung im universitären Bereich, insbesondere in 

der Zusammenarbeit mit der Harvard University, sowie die 

Mittelbeschaffung für die Verwirklichung dieses steuerbe-

günstigten Zweckes durch andere steuerbegünstigte Körper-

schaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch (i) die 

Vergabe von Stipendien zum Zwecke des Studiums an der 

Harvard University und/oder zur Förderung von Studien 

und wissenschaftlichen Arbeiten in Deutschland von Stu-

denten oder Absolventen der Harvard University, (ii) die 

Durchführung fachlicher und wissenschaftlicher Veranstal-

tungen (u.a. Vorträge, Seminare, Symposien), (iii) die Kon-

taktaufnahme und -pflege mit in- und ausländischen Stellen, 

Organisationen und Privatpersonen sowie durch die Unter-

stützung von Forschungs- und Lehreinrichtungen der Har-

vard University, Cambridge, MA, USA. 

 

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

2.3 Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf Gewinnerzielung ge-

richtet. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ers-

ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2.4 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwe-

cke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 

 

2.5 Bei der Mittelvergabe und -Verwendung für 

 die wissenschaftlichen Zwecke des Vereins, 



 

 

 die übrigen Zwecke des Vereins  

ist dafür Sorge zu tragen, dass in der Buchhaltung der jewei-

lige Zweck der Förderung übersichtlich und leicht nachvoll-

ziehbar festgehalten und getrennt von der Bedienung ande-

rer Zwecke niedergelegt wird. Zudem ist zu gewährleisten, 

dass über die Verwendung der Spenden jeweils ein Nach-

weis geführt werden kann. 

 

2.6 Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 

Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks gilt 

Ziffer 13.3. 

 
§ 3 

Mitgliedschaft 
 

3.1 Mitglieder des Vereins können alle Personen werden, die an 

der Harvard University, Cambridge, MA, USA, oder ihren 

angeschlossenen universitären Institutionen immatrikuliert 

waren (Alumni) oder sind, an der Harvard University als 

Professoren, Lehrbeauftragte, Assistenten, Gastforscher o-

der in sonstiger Eigenschaft tätig waren oder sind oder jede 

Person, die nach Feststellung der Mitgliederversammlung 

der Harvard University verbunden ist. 

 

Für die Definition des Begriffs Alumni wird sich der Verein 

von den von der Harvard University auferlegten Kriterien 

leiten lassen. 

 

3.2 Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Mitteilung an 

den Vorstand beantragt werden. Der Antrag wird durch 

schriftliche Erklärung des Vorstands angenommen. Diese 

soll möglichst innerhalb von drei Monaten erfolgen. Im 

Falle der Ablehnung ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem 

Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

 

3.3 Der Vorstand kann verschiedene Kategorien der Mitglied-

schaft festsetzen. 

 

An Veranstaltungen des Vereins können auch Gäste teilneh-

men, die nicht Mitglieder des Vereins sind. 

 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
4.1 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung 

von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein. 

 

4.2 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand. Der Austritt kann jederzeit mit sofortiger 

Wirkung erklärt werden. Das ausscheidende Mitglied bleibt 

zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Ge-

schäftsjahr verpflichtet. 

 

4.3 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der 

Mitgliedschaft ausgeschlossen werden, wenn es trotz zwei-

maliger schriftlicher Mahnung mit mehr als einem Jahres-

mitgliedsbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erfolgen, wenn in der zweiten Mahnung der Ausschluss an-

gedroht wurde und seit deren Absendung ein Zeitraum von 

zwei Monaten verstrichen ist. Der Ausschluss soll dem Mit-

glied mitgeteilt werden. 

 

4.4 Verletzt ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interes-

sen des Vereins, kann es durch Beschluss des Vorstandes 

aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Aus-

schluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur Äußerung vor ei-

nem von dem Vorstand designierten Gremium zu geben. 

Der Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mit-

glied mitzuteilen. 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge 

 
5.1 Von den Mitgliedern werden jährliche in Geld zu zahlende 

Mitgliedsbeiträge erhoben. 

 

5.2 Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge werden vom Vor-

stand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt. Der Vorstand hat das Recht, Beitragsermäßigun-

gen für bestimmte Gruppen von Mitgliedern oder im Einzel-

fall festzusetzen. 

 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
 Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung 

und der Vorstand. 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
7.1 Der Mitgliederversammlung stehen alle Befugnisse zu, die 

durch die Satzung nicht einem anderen Organ zugewiesen 

sind. 

 

7.2 Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im 

Jahr vom Vorstand einberufen. Die Einberufung erfolgt 

schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer Frist von 

vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung. 

 

7.3 Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer 

Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand die Er-

gänzung der Tagesordnung verlangen. Die Ergänzung liegt 

im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands. Dem Verlan-

gen muss jedoch entsprochen werden, wenn es von einem 

Zehntel der Vereinsmitglieder unterstützt wird. Über die Er-

gänzung sollen die Mitglieder noch vor der Mitgliederver-

sammlung schriftlich verständigt werden. Ist dies nicht mehr 

möglich, so hat der Versammlungsleiter die Ergänzung zu 

Beginn der Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

 

7.4 Vom Vorstand ist eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies schrift-

lich unter Angabe des Grundes beantragt. 



 

 

 
 

§ 8 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

8.1 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine 

Stimme. Mitglieder können sich in der Mitgliederversamm-

lung durch andere Mitglieder vertreten lassen. Die Bevoll-

mächtigung ist schriftlich zu erteilen und muss in der Mit-

gliederversammlung vorgelegt werden. 

 

8.2 Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver-

sammlung die Tagesordnung bekannt zu geben. Über An-

träge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitglieder-

versammlungen gestellt werden, beschließt die Versamm-

lung. 

 

8.3 Die Mitgliederversammlung wird vom President, bei dessen 

Verhinderung von dem Vice President, bei dessen Verhin-

derung von einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. 

Im Übrigen bestimmt die Mitgliederversammlung den Ver-

sammlungsleiter. Der Secretary führt das Protokoll der Mit-

gliederversammlung, bei dessen Verhinderung wird der 

Protokollführer von der Versammlung bestimmt. 

 

8.4 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn min-

destens sieben Vereinsmitglieder oder ein Viertel der Ver-

einsmitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei die je-

weils geringere Anzahl ausreichend ist. Bei Beschlussunfä-

higkeit ist vom Vorstand innerhalb von drei Monaten eine 

weitere Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung 

einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-

schienenen Mitglieder beschlussfähig, worauf in der Einla-

dung hinzuweisen ist. 

 

8.5 Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, 

entscheidet bei der Beschlussfassung die einfache Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen. Satzungsänderungen o-

der die Auflösung des Vereins können nur in einer Mitglie-

derversammlung und nur mit einer Dreiviertelmehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 

8.6 Zu Änderungen des Zweckes des Vereins ist die Zustim-

mung von Dreiviertel aller Mitglieder des Vereins erforder-

lich. 

 

8.7 Zur Herbeiführung einer Beschlussfassung über Angelegen-

heiten, über die mit einfacher Mehrheit abgestimmt wird, 

kann der Vorstand anstelle einer Mitgliederversammlung 

eine schriftliche Befragung der Mitglieder durchführen. Die 

Erklärungsfrist muss mindestens drei Wochen betragen; ein 

Beschluss ist nur gültig, wenn innerhalb der Erklärungsfrist 

mehr als ein Viertel aller Mitglieder schriftlich antwortet. 

 

8.8 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto-

koll aufzunehmen, das vom Protokollführer zu unterzeich-

nen ist. Das Ergebnis einer schriftlichen Befragung wird 

vom President aufgezeichnet und unterschrieben. 



 

 

§ 9 
Vorstand 

 
9.1 Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht 

aus bis zu zwei Presidents, dem Vice President, dem Trea-

surer und dem Secretary sowie bis zu drei weiteren Mitglie-

dern. Von den Funktionen des Vice President, Treasurer und 

Secretary können je zwei von einem Vorstandsmitglied 

wahrgenommen werden. Je zwei Vorstandsmitglieder sind 

gemeinsam zur Vertretung berechtigt. Davon abweichend 

ist der President einzelvertretungsberechtigt.  

 

9.1a Hat der Vorstand mehr als einen President (Co-Presidents), 

so treffen jeden Co-President alle Pflichten und jeder Co-

President hat alle Rechte, die nach dieser Satzung der Funk-

tion des President zugeordnet werden. Die Co-Presidents 

haben sich untereinander abzustimmen. Bei anhaltenden 

Meinungsverschiedenheiten oder widersprechenden Ver-

haltensweisen ist der Vice President oder der Gesamtvor-

stand zu konsultieren, der im Zweifel entscheidet. 

 

9.2 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von drei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. 

 

9.3 Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen, es sei denn, 

dass die Mitgliederversammlung die Wahl en bloc be-

schließt. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Personen ge-

wählt werden, die Vereinsmitglieder sind. Der Vorstand 

bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. 

 

9.4 Die Mitgliederversammlung kann verdiente Vereinsmitglie-

der in die Position eines Ehrenmitgliedes des Vorstands oder 

eines Ehren-Präsidenten wählen. 

 

9.5 Der Vorstand kann seine eigene Geschäftsordnung bestim-

men. 

 

 
§ 10 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 

 
10.1 Dem Vorstand stehen die durch Satzung und Gesetz einge-

räumten Befugnisse zu. Der Vorstand hat insbesondere fol-

gende Aufgaben: 

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederver-

sammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung; 

 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversamm-

lung; 

 Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstel-

lung des Jahresberichts; 

 Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern; 

 Mittelvergabe und -Verwendung zur Förderung der 

Zwecke des Vereins. 

 

10.2 Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung einen Tätig-

keitsbericht vor. 

 



 

 

10.3 Der Vorstand ist berechtigt, Directors, Komitees, Kommis-

sionen, Arbeitsausschüsse und ähnliches zu bestellen und 

mit Sonderaufgaben zu betrauen, wozu er auch Nichtmit-

glieder heranziehen kann. 

 

10.4 Der Vorstand ist berechtigt, einen Geschäftsführer zu ernen-

nen und an diesen bestimmte Aufgaben des Vorstands zu 

delegieren. 

 

10.5 Der Vorstand bestimmt die Personen, die zur Verfügung 

über die bei den Geldinstituten deponierten Gelder berech-

tigt sein sollen. 

 

 
§ 11 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

 
11.1 Der Vorstand beschließt in Sitzungen oder fernmündlich, 

die vom President oder bei dessen Verhinderung vom Vice 

President einberufen werden. Die Tagesordnung braucht 

nicht angekündigt zu werden. 

 

10.2 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei sei-

ner Mitglieder anwesend sind. Für Beschlüsse ist die Mehr-

heit der anwesenden Vorstandsmitglieder entscheidend. 

 

10.3 Der Vorstand kann auch im schriftlichen Verfahren (dies 

auch per E-mail) beschließen. 

 

 
§ 12 

Rechnungswesen 

 
 Die Mitgliederversammlung bestimmt einen Rechnungs-

prüfer, der die Jahresrechnung zu prüfen und über das Er-

gebnis dem Vorstand einen schriftlichen Bericht zu erteilen 

hat, den dieser der Mitgliederversammlung vorzulegen hat. 

 

 
§ 13 

Auflösung des Vereins 

 
13.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-

sammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gülti-

gen Stimmen beschlossen werden. 

 

13.2 Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 

sind der President und der Vice President gemeinsam ver-

tretungsberechtigte Liquidatoren. 

 

13.3 Bei Auflösung des Vereins, im Falle des Verlustes seiner 

Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Harvard 

Club Berlin e.V., Berlin, der es unmittelbar und ausschließ-

lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 


